
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Sven Lehmann, 
Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 19/30651 –

Zwei Jahre „Eingliederung von Langzeitarbeitslosen“ (§ 16e des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch) – Bilanz und Perspektiven

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Mit dem Teilhabechancengesetz wurden Anfang des Jahres 2019 zwei neue 
Instrumente der Arbeitsförderung in Form von Lohnkostenzuschüssen für 
langzeitarbeitslose Menschen eingeführt. Während sich der „Soziale Arbeits-
markt“ (§ 16i des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II)) an Menschen 
richtet, die seit mindestens sechs Jahren im SGB-II-Leistungsbezug sind, 
wurde das Instrument „Eingliederung von Langzeitarbeitslosen“ (§ 16e 
SGB II) für Erwerbslose geschaffen, die dem Arbeitsmarkt näherstehen.

Über das Instrument werden deutlich weniger Menschen gefördert als im 
„Sozialen Arbeitsmarkt“. Außerdem beträgt die Förderdauer nur zwei Jahre 
mit einem Höchstfördersatz von 75 Prozent. Zwei Jahre nach der Einführung 
stellt sich daher die Frage, wie erfolgreich das Instrument ist und welche 
ersten Erkenntnisse es zum Verbleib der Teilnehmenden gibt. Wie auch beim 
„Sozialen Arbeitsmarkt“ stellt sich die Frage nach der Ausgestaltung und 
Qualität des beschäftigungsbegleitenden Coachings, das aus Sicht der Frage-
stellenden ein zentrales Element zur individuellen Unterstützung der Geför-
derten ist und vorzeitige Abbrüche vermeiden lässt. Ein zentraler Baustein 
sollte zudem Qualifizierung und Weiterbildung sein, um den Menschen auch 
nach Ablauf der Förderung nachhaltige Beschäftigungsperspektiven zu eröff-
nen.

Die Kleine Anfrage soll dazu dienen, einen Überblick über die Entwicklung 
des Instruments für den ersten vollständigen Förderzeitraum zu erhalten. 
Damit wiederum sollen Stellschrauben identifiziert werden, an denen zeitnah 
nachgebessert werden muss.
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 1. Wie viele Personen bundesweit erhielten nach Kenntnis der Bundesregie-
rung in den Jahren 2019 und 2020 eine Förderung nach § 16e SGB II 
(bitte nach Geschlecht, Schwerbehinderung, Staatsangehörigkeit, Alter, 
Dauer der Arbeitslosigkeit differenzieren und in einer separaten Anlage 
zudem die Zahl der geförderten Beschäftigten absolut und mit prozen-
tualem Anteil an der Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden in den 
einzelnen Bundesländern nennen)?

Nach Angaben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit gab es im Jahr 2020 
rund 7.300 Eintritte in nach § 16e des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (Ein-
gliederung von Langzeitarbeitslosen) geförderte Beschäftigungsverhältnisse. 
Im Jahr 2019 waren es 10.000 Eintritte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es zu 
Übererfassungen kam, die im Jahr 2019 bei 4 Prozent und im Jahr 2020 bei et-
wa 9 Prozent lagen.
Viele geförderte Personen sind vor Beginn der Förderung im statistischen Sinne 
nicht arbeitslos bzw. nicht langzeitarbeitslos, erfüllen aber trotzdem die förder-
rechtlichen Voraussetzungen. Für die Messung wird der Tag unmittelbar vor 
Förderbeginn herangezogen, zu diesem Zeitpunkt können die Geförderten bei-
spielsweise auch erkrankt gewesen sein oder an einer anderen Maßnahme teil-
genommen haben. Aus diesen Gründen erscheint es nicht sinnvoll, die geför-
derten Personen aus der Förderstatistik mit den (Langzeit-)Arbeitslosen aus der 
Arbeitslosenstatistik in Beziehung zu setzen.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 1 im Anhang zu entnehmen. Als Zusatz-
information sind die Tabellen 2 und 3 beigefügt mit Anteilswerten der Perso-
nengruppen bei den Maßnahmeteilnehmenden und bei den langzeitarbeitslosen 
Personen.*

a) Erkennt die Bundesregierung beim Vergleich der Anzahl der geförder-
ten Beschäftigten eine Benachteiligung einzelner Personengruppen, 
und wenn ja, welche Schritte wurden oder werden ergriffen, um dieser 
Benachteiligung entgegenzuwirken?

Aus den statistischen Daten der Bundesagentur für Arbeit ist erkennbar, dass 
Frauen bei der Förderung nach § 16e des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB II) unterrepräsentiert sind. Gründe für die ungleichgewichtige Förderung 
können u. a. in der Art der von den Arbeitgebern angebotenen Arbeitsplätze, in 
Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit mit Kinderbetreuungspflichten oder den 
Berufswünschen von Frauen liegen. Um die gleichberechtigte Förderung zu 
unterstützen, hat die Bundesagentur für Arbeit in der Weisung zu § 16e SGB II 
bei der förderungsbedürftigen Zielgruppe den Gleichstellungsaspekt betont. 
Danach soll bereits bei der Planung geprüft werden, ob spezifische Belange, 
z. B. für (Allein-)Erziehende und Mütter in Paar-Bedarfsgemeinschaften, be-
rücksichtigt werden müssen, um eine gleichberechtigte Förderung zu erreichen. 
Weiter führt der Weisungstext aus, dass dabei die Möglichkeiten von Teilzeit-
beschäftigung und sukzessiver Aufstockung der vertraglich vereinbarten 
Arbeitszeit genutzt werden können.

b) Hat die Bundesregierung mit einem geringeren Umfang der Nutzung 
im Vergleich zum Instrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (§ 16i 
SGB II) gerechnet, und wie bewertet sie dies?

Das Ziel des § 16e SGB II ist die dauerhafte Eingliederung von Langzeit-
arbeitslosen in den allgemeinen Arbeitsmarkt, während mit § 16i SGB II Teil-
habechancen am Arbeitsmarkt ermöglicht werden sollen. Damit zielt § 16e 

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/31217 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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SGB II vorrangig auf Integrationen in privatwirtschaftliche Betriebe, wobei die 
Förderintensität des Lohnkostenzuschusses geringer ist als bei § 16i SGB II 
(§ 16e SGB II: Förderdauer: maximal zwei Jahre; Förderhöhe: im ersten Jahr 
75 Prozent und im zweiten Jahr 50 Prozent des berücksichtigungsfähigen 
Arbeitsentgelts). Folglich ist die Vermittlung in Arbeitsverhältnisse nach § 16e 
SGB II häufig mit längeren Anlaufzeiten sowie intensiveren Akquisetätigkeiten 
verbunden. Bezogen auf die Zielgruppe stellt § 16e SGB II ein arbeitsmarkt-
politisches Bindeglied zwischen dem Eingliederungszuschuss für arbeitsmarkt-
nahe erwerbsfähige Leistungsberechtigte und dem § 16i SGB II für besonders 
arbeitsmarktferne erwerbsfähige Leistungsberechtigte dar und ist insoweit ein 
berechtigtes Instrument im Produktportfolio SGB II.

 2. Wie viele seit 2019 geförderten Beschäftigungsverhältnisse nach § 16e 
SGB II wurden nach Kenntnis der Bundesregierung vorzeitig beendet?

a) Was sind die häufigsten Gründe für eine vorzeitige Beendigung der 
Beschäftigungsverhältnisse?

Das Instrument Eingliederung von Langzeitarbeitslosen wurde im Jahr 2019 
eingeführt und ist in der Regel auf zwei Jahre angelegt. Reguläre Austritte wird 
es dementsprechend vorwiegend erst im Jahr 2021 geben. Aus diesem Grund 
ist davon auszugehen, dass fast alle Austritte in den Jahren 2019 und 2020 
eigentlich vorzeitige Beendigungen waren. Höhere Zahlen und Anteile an regu-
lären Austritten sind auf eine mangelnde Datenqualität insbesondere bei Job-
centern in zugelassener kommunaler Trägerschaft zurückzuführen. Grundsätz-
lich gilt, dass eine vorzeitige Beendigung nicht generell negativ ist. Gründe für 
vorzeitige Beendigungen sind vielfältig. Neben gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen oder persönlichen Gründen kann es auch eine Arbeits- oder Ausbil-
dungsaufnahme oder ein vorzeitiges Erreichen des Maßnahmeziels sein.
In der Summe der Jahre 2019 und 2020 wurden 3.700 Förderungen nach § 16e 
SGB II vorzeitig beendet. In Regionen mit zugelassenen kommunalen Trägern 
liegen Informationen nach den Gründen des vorzeitigen Austritts nicht für alle 
Förderungen vor. Differenzierte Auswertungen sind daher nur für Jobcenter in 
gemeinsamer Einrichtung möglich. Demnach war der häufigste Beendigungs-
grund die Kündigung durch den Arbeitgeber.

b) Nach durchschnittlich wie vielen Monaten der Förderung wurden die 
Arbeitsverhältnisse vorzeitig beendet?

Von den vorzeitig beendeten Förderungen betrug der durchschnittliche Verbleib 
in geförderter Beschäftigung 6,6 Monate. Es ist allerdings zu beachten, dass die 
Aussagekraft der Dauern – wie oben aufgeführt – eingeschränkt ist. Grundsätz-
lich werden die Dauern ab dem Jahr 2021 insbesondere bei regulären Beendi-
gungen deutlich ansteigen.

c) In wie vielen Fällen haben jeweils die Beschäftigten, die Arbeitgeben-
den bzw. die Jobcenter das Beschäftigungsverhältnis vorzeitig be-
endet?

Von den vorzeitigen Beendigungen (Daten ohne zugelassene kommunale 
Träger) waren 1.700 aufgrund von Kündigungen der Arbeitgeber und in 
430 Fällen hatten die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen gekündigt. Etwa 
69 Prozent der Förderungen wurden vorzeitig beendet.
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d) Gibt es bestimmte Branchen, in denen die Beschäftigungsverhältnisse 
häufiger als in anderen vorzeitig beendet wurden?

Eine Differenzierung nach Wirtschaftsabteilungen kann der Tabelle 7* entnom-
men werden. Aufgrund der z. T. geringen Fallzahlen und der eingeschränkten 
Aussagekraft der Daten (siehe oben) ist die Vergleichbarkeit allerdings sehr 
eingeschränkt.

e) Welche Kenntnisse gibt es über den Verbleib der Geförderten, deren 
Beschäftigungsverhältnis vorzeitig beendet wurde?

Um sich der Frage anzunähern, ob die Zielsetzung einer Förderung erreicht 
wurde, wird der Verbleib nach sechs Monaten recherchiert. Auf Grund der 
längeren Wartezeit liegen Informationen bis August 2020 vor. Bis dahin wur-
den 2.800 Förderungen vorzeitig beendet, darunter waren 630 Personen oder 
22 Prozent nicht mehr im Leistungsbezug, 340 Personen oder 12 Prozent waren 
in einer Folgeförderung mit Leistungsbezug und 1.600 Personen oder 58 Pro-
zent waren arbeitslos und im Leistungsbezug.

f) Liegen der Bundesregierung mittlerweile wieder Zahlen zu den Ab-
brüchen im Instrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (§ 16i SGB II) 
vor, nachdem die Daten bereinigt werden mussten, wenn ja, wie viele 
Abbrüche gab es absolut und prozentual, seitdem der § 16i SGB II ein-
geführt wurde?

Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit kann die Daten zu Beendigungen 
von Maßnahmen nach § 16i SGB II wieder veröffentlichen. Dabei werden 
fehlerhafte Datenpunkte ausgefiltert, die auf Fehllieferungen von zugelassen 
kommunalen Trägern zurückzuführen sind. Die Ergebnisse sind somit unter-
zeichnet. Das Instrument Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II) ist auf bis 
zu fünf Jahre angelegt und wurde im Jahr 2019 eingeführt. Die Relation der 
vorzeitigen Beendigungen an allen Austritten erlaubt erst dann eine aussage-
kräftige Interpretation, wenn die erste Kohorte die fünf Jahre durchlaufen hat. 
Derzeit muss für eine Interpretation auch der Bestand an Teilnehmenden be-
rücksichtigt werden. Im Dezember 2020 gab es 42.900 Teilnehmende, 8.700 
hatten im Laufe der Jahre 2019 und 2020 die Förderungen beendet und davon 
6.700 vorzeitig. Bezogen auf die bestandswirksamen Teilnehmenden im De-
zember 2020 und allen Austritten liegt der Anteil der vorzeitigen Beendigun-
gen bei 13 Prozent (vgl. Tabelle 2f). Grundsätzlich gilt ebenfalls, dass eine vor-
zeitige Beendigung nicht grundsätzlich negativ sein muss.
Weitere Ergebnisse sind den Tabellen 4 bis 8 im Anhang zu entnehmen.

 3. Wie verteilen sich nach Kenntnis der Bundesregierung die geförderten 
Stellen nach § 16e SGB II auf verschiedene Arbeitgebertypen (privat-
gewerblich, kommunal, gemeinnützig; bitte auch nach Bundesländern 
differenzieren)?

a) Wie viele der geförderten Beschäftigungsverhältnisse wurden absolut 
und prozentual mit Leiharbeitsfirmen geschlossen?

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/31217 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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b) Werden die verschiedenen Arbeitgebertypen statistisch valide erfasst, 
damit sie für die Evaluierung des § 16e SGB II genutzt werden 
können?

Wenn nein, warum nicht?

Wenn ja, in welcher Form?

Die Fragen 3 bis 3b werden gemeinsam beantwortet.
Eine statistische Differenzierung nach Arbeitgebertypen (privatgewerblich, 
kommunal, gemeinnützig) ist nicht möglich. Es liegen jedoch Informationen zu 
Frage 3a vor. In der Summe der Jahre 2019 und 2020 gab es 17.400 Eintritte in 
nach § 16e SGB II geförderte Beschäftigungsverhältnisse, darunter waren 278 
oder 1,6 Prozent in der Arbeitnehmerüberlassung.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 9 im Anhang zu entnehmen.*

 4. Wie viele der in den Jahren 2019 und 2020 nach § 16e SGB II geförder-
ten Stellen werden nach Kenntnis der Bundesregierung absolut und pro-
zentual in Vollzeit ausgeübt (bitte absolut und prozentual angeben sowie 
nach Branche, Geschlecht und Schwerbehinderung der geförderten Per-
sonen differenzieren)?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

 5. Wie viele der in den Jahren 2019 und 2020 nach § 16e SGB II geförder-
ten Stellen werden nach Kenntnis der Bundesregierung tariflich bzw. 
nach Mindestlohn entlohnt (bitte absolut und prozentual angeben sowie 
nach Branche, Geschlecht und Schwerbehinderung der geförderten Per-
sonen differenzieren)?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

 6. Wie viele der in den Jahren 2019 und 2020 nach § 16e SGB II Geförder-
ten haben nach Kenntnis der Bundesregierung absolut und prozentual 
Anspruch auf ergänzendes Arbeitslosengeld II zur Sicherung ihres 
Lebensunterhalts?

Nach Angaben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit gab es im Jahres-
durchschnitt 2020 rund 10.800 Personen in nach § 16e SGB II geförderten Be-
schäftigungsverhältnissen, darunter waren 3.700 oder 34 Prozent erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte. Im Jahr 2019 waren von 4.200 geförderten Personen 
1.900 oder 45 Prozent erwerbsfähige Leistungsberechtigte.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 10 im Anhang zu entnehmen.*

 7. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über den Verbleib bzw. den 
Übergang in ungeförderte Beschäftigung derjenigen, die bereits zwei 
Jahre lang gefördert wurden?

Zum Verbleib von Teilnehmenden, die bereits zwei Jahre lang gefördert wur-
den, liegen noch keine Daten vor.

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/31217 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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 8. Welche besonderen Maßnahmen sind für Menschen geplant, deren Be-
schäftigungsverhältnis nach Auslaufen dieser Förderung beendet wird, 
ohne dass ihnen eine weitergehende Beschäftigung offensteht?

Bei den nach § 16e SGB II geförderten Beschäftigungsverhältnissen sollen 
rechtzeitig vor Ende der Förderung Anschlussperspektiven in eine sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung oder eine weitere arbeitsmarktpolitische 
Maßnahme eröffnet werden. Die Aktivitäten im Rahmen des Coachings sind 
von Beginn an darauf ausgerichtet, die bestehende Beschäftigung zu stabilisie-
ren, die Leistungsfähigkeit der geförderten Person zu steigern und zu sichern 
sowie den Übergang in eine nachhaltige, ungeförderte Beschäftigung auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt aktiv zu begleiten und vorzubereiten. Grundsätzlich 
steht den Geförderten nach Ende der Beschäftigung das gesamte Förderinstru-
mentarium des SGB II offen.

 9. Wie viele Stunden beschäftigungsbegleitendes Coaching erhalten nach 
Kenntnis der Bundesregierung die nach § 16e SGB II Geförderten durch-
schnittlich im Monat, und wie wird überprüft, ob dies tatsächlich aus-
reicht?

Zur Anzahl der Betreuungsstunden je Gefördertem pro Monat liegen der 
Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. Das Coaching umfasst sehr viele und 
unterschiedliche Einsatzfelder und ist zeitlich und inhaltlich individuell aus-
gestaltet, um den Bedarfen der Geförderten und der Arbeitgeber gerecht zu 
werden. Damit zeigt sich in der Praxis eine hohe Varianz beim Coachingbedarf. 
Im Förderverlauf ist der zu Beginn der Maßnahme festgelegte Coachingumfang 
zu überprüfen und bedarfsgerecht anzupassen.

10. Wie viele Geförderte haben das beschäftigungsbegleitende Coaching 
nach Kenntnis der Bundesregierung absolut und prozentual über die ver-
pflichtende Teilnahme von sechs Monaten hinaus in Anspruch genom-
men?

Zur Anzahl der Geförderten, die das Coaching über die verpflichtende Teil-
nahme hinaus in Anspruch genommen haben, liegen der Bundesregierung 
keine Erkenntnisse vor. Das beschäftigungsbegleitende Coaching ist integraler 
Bestandteil der Förderung und soll bei Bedarf während der gesamten Förder-
dauer angeboten werden.

11. Für wie viele der in den Jahren 2019 und 2020 nach § 16e SGB II Geför-
derten wurde nach Kenntnis der Bundesregierung absolut und prozentual 
die Förderung einer Weiterbildung beantragt?

a) In wie vielen Fällen wurden absolut und prozentual beantragte För-
derungen durch die Jobcenter genehmigt?

b) In welchen Bereichen wurden in den Jahren 2019 und 2020 Weiter-
bildungen gefördert und mit welchem Qualifikationsziel?

c) Ist die Zahl der Qualifikationsmaßnahmen nach Ansicht der Bundes-
regierung ausreichend, um den Menschen nach Ablauf der Förderung 
eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, und 
wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 11 bis 11c werden gemeinsam beantwortet.
Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.
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12. Ist die Bundesregierung der Ansicht, dass bereits Menschen mit einer 
Dauer der Arbeitslosigkeit von unter zwei Jahren von dem Instrument 
profitieren könnten?

Wenn ja, warum?

Wenn nein, warum nicht?

Ziel der Förderung nach § 16e SGB II ist es, langzeitarbeitslosen Menschen 
durch öffentliche Förderung eine Beschäftigungsaufnahme auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Das Instrument richtet sich daher an er-
werbsfähige Leistungsberechtigte mit einer Dauer der Arbeitslosigkeit von 
mindestens zwei Jahren. Für Personen, die eine kürzere Arbeitslosigkeitsdauer 
haben, stehen daneben eine Vielzahl von anderen arbeitsmarktpolitischen Maß-
nahmen und Fördermöglichkeiten zur Verfügung. Diese Instrumente sind auch 
bei Langzeitarbeitslosen grundsätzlich vorrangig zu nutzen. Durch § 16e 
SGB II werden daher spezifisch Langzeitarbeitslose mit besonderem Förderbe-
darf in den Blick genommen. Sollten zu einem erheblichen Anteil Personen in 
die Förderung einmünden, die auch ungefördert oder mit geringerem Aufwand 
Arbeit aufnehmen könnten, folgte daraus ein gravierendes Effizienz- und Ge-
rechtigkeitsproblem. Der Zwischenbericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung zur Evaluation der Förderungen nach §§ 16e und 16i SGB II 
hat hierzu festgestellt, dass die richtigen Zielgruppen erreicht werden. Die 
Bundesregierung plant daher keine Änderung.

13. Sieht die Bundesregierung Änderungsbedarf an der derzeitigen Ausge-
staltung des Instruments, insbesondere mit Blick auf die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie?

Wenn ja, welche Änderungen sind geplant?

Wenn nein, warum nicht?

Die Umsetzung des Teilhabechancengesetzes läuft seit seiner Einführung An-
fang 2019 sehr erfolgreich. Nach Statistikdaten der Bundesagentur für Arbeit 
stehen im Februar 2021 rund 55.050 Menschen, deren Chancen auf sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung stark gemindert waren, in geförderten 
Arbeitsverhältnissen, davon werden 12.175 Beschäftigungen nach § 16e 
SGB II gefördert. Die nach §§ 16e und 16i SGB II geförderten Beschäftigungs-
verhältnisse haben sich damit auch während der Pandemie als stabil erwiesen. 
Ein Änderungsbedarf ergibt sich daher nicht.
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